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48. Vollversammlung der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau e. V.
[bookmark: _Hlk53417025]am 29.03.2026



Antrag Nr. 5
Antragssteller*in: EJHN Vorstand


Antrag: 

Die Vollversammlung der EJHN möge beschließen, die Vollversammlungen im Frühjahr sowie Herbst eines jeden Jahres nach Möglichkeit als dreitägige Veranstaltung durchzuführen. 	

Begründung: 

Mit dem Beschluss des Antrag 2 der VV 6 vom 09. – 10.10.2004 in der Ev. Jugendburg Hohensolms wurde beschlossen, die Frühjahrsvollversammlung als zweitägige und die Herbstvollversammlung als dreitägige Veranstaltung durchzuführen

Spätestens die 2023 eingeführte Methode des Barcamps, die zur Themenstellung der VV aus der VV geführt hat, zeigt, dass es ein erhöhtes Interesse der Anwesenden nach der Auseinandersetzung mit christlichen, gesellschaftlichen und jugendpolitischen Themen gibt. Um dem damit verbundenen Mehrbedarf an Zeit, um eine themengerechte Auseinandersetzung zu ermöglichen, scheint eine Verkürzung der Vollversammlung weder möglich noch zweckmäßig. 

Darüber hinaus schränkt der Antrag 2 von VV 6 unserem Verständnis nach § 2 der Satzung der EJHN ein, in welchem die Ziele der EJHN wie folgt beschrieben werden: Ziel ist es, auf der Grundlage des Evangeliums von Jesus Christus, ein Leben in Gemeinschaft zu gestalten und junge Menschen in Ihrer individuellen, sozialen, politischen und religiösen Entwicklung zu fördern.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Anwesenden der Vollversammlung im Workshoprunden o. Ä,-. gerne thematisch arbeiten. Diese thematische Beschäftigung dient dem Zweck der Satzung und befördert eine gute Demokratie bildenden Diskussionskultur im Plenum. Es ist sinnvoll, die Vollversammlung als Mischung aus Thematischen Arbeitseinheiten und dem Plenum zu gestalten, um so der Satzung zu entsprechen. 



Anlage zum Antrag:

Antrag 2 der 6. VV vom 09. – 10.10.2004 in Hohenahr - Hohensolms

Antragsteller: Propstei Rhein-Main

Die Vollversammlung möge beschließen, dass die Vollversammlungen
freitags mit dem Abendessen beginnen und sonntags mit dem
Mittagessen enden sollen.
Ausnahme kann die Vollversammlung nach einer Neuwahl des
Vorstandes sein.

Begründung:
-Anfahrtswege (Dauer der Anreise)
-Gruppengenerierende Anteile in angemessenen Umfang zum Tragen
kommen lassen

Änderungsantrag:
Die Frühjahrs-VV sollen zukünftig 2-Täger (Sa-So) sein, die Herbst-VV
3-Täger (Fr-So).
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